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Änderungsantrag zu PB.I-01

Nach Zeile 679 einfügen:

Klare Regulierung und Kriterien für den Einsatz von bewaffneten
Drohnen

Eine Bewaffnung von Drohnen könnte die Hemmschwelle zur Ausübung militärischer
Gewalt senken und wir haben den völkerrechtswidrigen Einsatz dieser Systeme
anderswo erlebt. Gleichzeitig erkennen wir an, dass bewaffnete Drohnen einen Beitrag
zum Schutz insbesondere vor Hinterhalten leisten können. Deshalb ist es notwendig,
den Einsatz dieser Systeme klar zu regulieren und auf solche Situationen zu
beschränken, in denen Streitkräfte im Einsatz oder unschuldige Zivilist*innen in ihrer
Sicherheit bedroht sind. Die Einsatzregeln und die zugrunde liegende Methodik müssen
transparent gemacht werden und das Parlament muss den Einsatz von bewaffneten
Drohnen explizit mandatieren und regelmäßig über jeden Einsatz ihrer Bewaffnung
unterrichtet werden.

Begründung

BEGRÜNDUNG:

Bereits im Jahr 2018 hat der Haushaltsausschuss den Weg frei gemacht, für das Leasing
eines bewaffnungsfähigen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), einer
ferngesteuerten Aufklärungsdrohne und die Ausbildung an der ausgewählten Heron TP
hat bereits Anfang 2019 begonnen. Nunmehr strebt die Bundeswehr danach, diese
Systeme zu bewaffnen.

Der weltweite, teils völkerrechtswidrige Einsatz von Drohnen hat uns vor Augen geführt,
dass ihr Einsatz, ohne parlamentarische Kontrolle und ohne Einbindung in einen festen
Rechtsrahmen, womöglich die Schwelle für den Einsatz militärischer Gewalt senken und
eine Entgrenzung der Kriegsführung vorantreiben könnte.

Zugleich sollten wir jedoch anerkennen, dass der verantwortungsvolle Einsatz
bewaffneter Drohnen einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer Soldat*innen und
Streitkräfte leisten kann, der andernfalls nicht oder nur mit anderen, ggf. nicht
zweckmäßigen Mitteln, gewährleistet werden kann. Darüber hinaus verfügen wir mit
der Parlamentsarmee Bundeswehr, dem Grundgesetz inklusive Wehrverfassung sowie
dem Völkerstrafgesetzbuch über einen bewährten Rechtsrahmen, in dem die
Bundeswehr auch bisher verantwortungsvoll den mandatierten Auftrag zur Anwendung
militärischer Gewalt umgesetzt hat. Dabei stößt auch der Einsatz von Drohnen selbst in
diesem Rahmen an keine rechtlichen Grenzen, die nicht auch beim Einsatz bereits
vorhandener Mittel zu beachten wären.

Um berechtigten Sorgen Rechnung zu tragen, dass Drohnen die Schwelle zum
Waffeneinsatz senken könnten, gilt es den Einsatz von Drohnen auf nur solche
Situationen zu begrenzen, in denen Streitkräfte im Einsatz oder unschuldige
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Zivilist*innen in ihrer Sicherheit bedroht sind. Hierzu zählt auch für mehr Transparenz
beim Einsatz jeglicher Wirkmittel durch diese Systeme zu sorgen sowie die Methoden
und Entscheidungswege, die zu ihrem Einsatz führen, offenzulegen.

weitere Antragsteller*innen

Winfried Nachtwei (KV Münster); Philipp Zeller (KV Koblenz); Norman Böhm (KV
Hamburg-Altona); Michael Froneberg (KV Berlin-Mitte); Lino Klevesath (KV Göttingen);
Imke Kügele (KV Berlin-Charlottenburg/Wilmersdorf); Peter Heilrath (KV München);
Sabine Granzow (KV Mayen-Koblenz); Antje Sander (KV Darmstadt); Eva Viehoff (KV
Cuxhaven); Rita Schilling (KV Oldenburg-Stadt); Sina Beckmann (KV Friesland);
Christine Wolff (KV Oldenburg-Stadt); Björn Bühring (KV Göttingen); Oliver Martini (KV
Harburg-Land); Tobias Redlin (Hannover RV); Bernd Zobel (KV Celle); Judith Frauen
(Hannover RV); Jochen Sauer (KV Braunschweig); Arven Herr (KV Göttingen); Maximilian
Gercke (KV Hamburg-Nord); Susanne Völpel (KV Offenbach-Stadt); Markus Altenburg
(KV Dahme-Spreewald); Niklas Willma (KV Neumünster)
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